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Information über Aufnahme der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 

in die Fachkräfteverordnung 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Aus gegebenem Anlass erlaubt sich das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 

und Konsumentenschutz wie folgt zu informieren: 

Durch die am 19.Dezember 2019 kundgemachte Fachkräfteverordnung 2020, BGBl. II 

Nr. 421/2019, wurden in die bundesweite Mangelberufsliste (§ 1 Abs.1) 

 Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen (Z 28), 

 Pflegeassistenten/-innen (Z 55) und 

 Pflegefachassistenten/-inne (Z 56) 

aufgenommen. 

Damit wird bereits dem im Regierungsprogramm 2020 - 2024 enthaltenen Vorhaben der 

Aufnahme aller Pflegeberufe in die Mangelberufsliste (S. 246) Rechnung getragen. 

Durch diese Regelung wird die ausländerbeschäftigungsrechtliche Möglichkeit geschaffen, 

dass entsprechende Berufsangehörige aus Drittstaaten als Fachkräfte gemäß § 12a Auslän-

derbeschäftigungsgesetz, BGBl. Nr. 218/1975, idgF., für eine Beschäftigung im gesamten 

Bundesgebiet zugelassen werden können. 

Aus berufsrechtlicher Sicht wird klargestellt, dass diese Berufsangehörigen selbstredend den 

innerstaatlichen berufsrechtlichen Vorgaben für die Aufnahme und die Ausübung des ent-

sprechenden Berufs unterliegen. 
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Für Berufsangehörige der Gesundheits-und Krankenpflegeberufe ist demnach insbesondere 

das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG), BGBl. I Nr. 108/1997, idgF., anzuwenden. 

Dies bedeutet, dass für die Aufnahme der beruflichen Tätigkeit in Österreich die Vorausset-

zungen des § 27 GuKG (diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen) bzw. des § 85 

GuKG (Pflegeassistenz/Pflegefachassistenz), insbesondere die Anerkennung der Berufsquali-

fikation sowie die Eintragung in das Gesundheitsberuferegister, zu erfüllen sind. 

Für die Berufsausübung in Österreich gelten insbesondere die in §§ 4 ff GuKG festgelegten 

gesetzlichen Berufspflichten. 

Es wird um Kenntnisnahme und Weiterleitung dieser Information an die betroffenen Einrich-

tungen im do. Wirkungsbereich ersucht. 

Weiters wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Information auch auf der Homepage 

des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

(www.sozialministerium.at) veröffentlicht ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wien, 17. Jänner 2020 

Für den Bundesminister: 

DDr. Meinhild Hausreither 
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